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Geheimhaltungsvereinbarung 
 

 
zwischen der Firma   Kunststofftechnik Borgmann GmbH 
     Hermann-Kemper-Straße 7-9 
     49593 Bersenbrück 
 
nachfolgend „Bogm“ genannt 
 
und der Firma    Name 
     Straße 
     PLZ Ort 
 
in der Folge „xxx“ genannt. 
 
 
Im Hinblick darauf, dass die Parteien beabsichtigen, vertrauliche Informationen auszutauschen und einen 
Missbrauch dieser Informationen vermeiden wollen, vereinbaren die Parteien folgendes: 
 
1. Bogm beabsichtigt, xxx vertrauliche Informationen im Hinblick auf die Fertigung, Nacharbeit und das 

Veredeln von Kunststoffteilen für diverse Projekte mitzuteilen. Auf der anderen Seite werden auch 
vertrauliche Informationen von xxx an die Fa. Bogm mitgeteilt. 

 
2. Die beiden Parteien verpflichten sich hiermit, alle Informationen, die sie direkt oder indirekt im Rahmen der 

Projekte erlangen, vertraulich zu behandeln und nur im Zusammenhang mit dem in Ziffer 1. beschriebenen 
Projekt zu verwenden. Beide oben genannte Parteien versichern insbesondere, diese Informationen weder 
an Dritte weiterzugeben noch in anderer Form Dritten zugänglich zu machen und alle angemessenen 
Vorkehrungen zu treffen, um einen Zugriff Dritter auf diese Informationen zu vermeiden. Eine direkte 
Zusammenarbeit mit Dritten (auch Materialherstellern, Werkzeugbauern usw.), ausschließlich in Bezug auf 
das konkrete zwischen den Parteien vereinbarte Projekt, bedarf einer schriftlichen Genehmigung seitens 
dem Projektpartner (der anderen Partei). Dritte im Sinne dieser Bestimmung sind nicht Mitarbeiter der 
Parteien, welche die Informationen zur Durchführung ihrer Tätigkeit in Bezug auf den Zweck benötigen. 

 
3. Die Geheimhaltungsverpflichtung bezieht sich auf alle Informationen, welche die Parteien oder eine Ihrer 

Angestellten im Zusammenhang mit dem in Ziffer 1. beschriebenen Projekt erlangt haben oder erlangen 
werden, insbesondere hinsichtlich 
- Know-how sowie Ergebnisse, die im Rahmen des Projektes erzielt oder verwendet werden, 
- die Beschreibung des Projektes, 
- die in Ansicht genommenen Zeitpläne, Ziele und Ideen für die Ausführung des Projektes, 
- andere nicht öffentlich verfügbare Informationen, welche die Parteien im Rahmen des Projektes 

erlangen, 
- alle vereinbarten Preise. 
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Die Geheimhaltungspflicht nach diesem Vertrag erstreckt sich auch auf sämtliche Mitarbeiter und 
Beauftragte des Lieferanten ohne Rücksicht auf die Art und rechtliche Ausgestaltung der Zusammenarbeit. 
Die Parteien verpflichten sich, diesem Personenkreis entsprechende Genehmigungspflichten aufzuerlegen, 
soweit dies noch nicht geschehen ist. 

 
4. Diese Vereinbarung tritt mit Ihrer Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft und endet nach Ablauf von 

fünf Jahren. Die Geheimhaltungspflicht besteht für weitere fünf Jahre nach Austausch der letzten 
vertraulichen Informationen zwischen den Parteien. 

 
5. Die Geheimhaltungspflicht nach diesem Vertrag besteht nicht, wenn und soweit 

- die betreffenden Informationen nachweislich 
- allgemein bekannt sind bzw. Stand der Technik oder 
- ohne Verschulden allgemein bekannt werden oder 
- rechtmäßig von Dritten erlangt wurden oder werden oder 
- bei einer der Parteien nachweislich vorab bereits vorhanden sind 
- in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren aufgrund eines Beschlusses oder einer Anordnung 

offengelegt werden müssen 
 

6. xxx und Bogm ist bekannt, dass  
- die Verletzung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen nach §§17, 18 UWG strafbar ist und mit 

Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren geahndet werden kann und  
- derjenige, der Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse verletzt, zum Ersatz des daraus entstehenden 

Schadens auch nach §19 UWG verpflichtet ist. 
 
7. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung ist Bersenbrück. Alle Streitigkeiten, die 

sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergeben, unterstehen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 

 
8. Diese Vereinbarung besteht aus 2 Seiten.  
 
 
 
 

  Bersenbrück, den  
Ort, Datum  Ort, Datum 
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